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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
25        Fachbereich Zentrale Dienste

Beteiligt:

Betreff:
Wiederbestellung eines ordentlichen Mitgliedes des Umlegungsausschusses der 
Stadt Hagen

Beratungsfolge:
14.12.2017 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Hagen beschließt, Herrn Bauingenieur Dipl.-Ing. Klaus-Peter 
Gentgen als ordentliches Mitglied des Umlegungsausschusses der Stadt Hagen 
anschließend an die bisherige Amtszeit für eine weitere Amtszeit von 5 Jahren zu 
bestellen.

Der Beschluss wird am Tag nach der Ratssitzung weiter bearbeitet, tritt aber erst 
am 25.03.2018 in Kraft. 
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Kurzfassung

Entfällt. 

Begründung

Die 5-jährige Amtszeit des Sachverständigen für die Ermittlung von Grundstückswer-
ten, im Umlegungsausschuss der Stadt Hagen, Bauingenieur Dipl.-Ing. Klaus-Peter 
Gentgen, endet am 24.03.2018.

Herr Gentgen gehörte dem Ausschuss vom 25.03.1993 bis zum 24.03.2008 als stell-
vertretendes und seitdem als ordentliches Mitglied an.

Die Wiederwahl, mit der Herr Gentgen einverstanden ist, ist gem. § 5 Abs. 1 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches zulässig. 

Die Amtszeit beträgt 5 Jahre.

Der Rat der Stadt Hagen wird gebeten, die Wiederbestellung des Herrn Gentgen als 
ordentliches Mitglied für eine weitere Amtszeit im Anschluss an die bisherige Amts-
zeit zu beschließen. 

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. Erik O. Schulz
Oberbürgermeister 

gez. Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung
X Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
25

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
25 1x


